
  

  
  

  

 

Lehrplan 

für den Microcredentials-Kurs 

Inklusion mit Gebärdensprache 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

  

§ 1 Allgemeines  

(1) Der Umfang des Microcredentials-Kurses (MC-Kurs) "Inklusion mit 
Gebärdensprache" beträgt 5 European Credit Transfer System-Anrechnungspunkte 
(ECTS-AP).  

(2) Das Arbeitspensum für die einzelne Studienleistung wird in ECTS-AP angegeben. 
Ein ECTS-AP entspricht einem Arbeitspensum von 25 Echtstunden. Das Arbeitspensum 
umfasst den Selbststudienanteil und die Semesterstunden/Kontaktstunden inkl. der 
Teilnahme am Beurteilungsverfahren. Eine Unterrichtseinheit (UE) beträgt 45 
Minuten.  

(3) Der MC-Kurs wird in Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) im Praxisteil und 
Deutsch im Theorieteil abgehalten. 
 
 
§ 2 Zielsetzung und -gruppe  

(1) Zielsetzung 

Die Teilnahme an diesem MC-Kurs soll die Kommunikationsfähigkeiten im Umgang 
mit gehörlosen und schwerhörigen Menschen fördern und einen Beitrag zu den 
Inklusionsmaßnahmen der Landespolizeidirektion Kärnten im beruflichen Alltag 
leisten. 

Die Teilnehmenden sollen für den Umgang mit gehörlosen oder schwerhörigen 
Personen sensibilisiert werden und den Kontakt in Österreichischer Gebärdensprache 
(ÖGS) direkt herstellen können. Sie kennen die speziellen Erfordernisse der visuellen 
Kommunikation und erwerben ein Basiswissen über die Gehörlosengemeinschaft 
sowie die Gehörlosenkultur (inklusive einschlägiger Fachbegriffe). Sie verstehen die 
Grundzüge von Gebärdensprachen und den Aufbau von Gebärden. Sie können ÖGS in 
beruflichen Kommunikationssituationen anwenden und fachspezifisches ÖGS-
Vokabular bei Amtshandlungen aktiv nutzen. 

(2) Zielgruppe  

 
Mitarbeiter:innen der Landespolizeidirektion Kärnten, die mit gehörlosen und/oder 
schwerhörigen Personen zu tun haben und im Sinne der Inklusion entsprechende 
Kompetenzen und grundlegende Sprachkenntnisse der Österreichischen 
Gebärdensprache (ÖGS) erwerben möchten. 

 
§ 3 Anmeldevoraussetzungen  

Die Zugehörigkeit zur Landespolizeidirektion Kärnten ist erforderlich. Ansonsten sind 

keine spezifischen Vorkenntnisse nötig. 

 
§ 4 Abschluss 

(1) Nach positiver Absolvierung aller Lehreinheiten und allfälliger anderer 
Leistungen wird ein Zertifikat der Universität Klagenfurt ausgestellt, das die 
Bezeichnung des MC-Kurses, die Lehreinheiten und allfälligen anderen Leistungen 
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samt Beurteilung und Umfang an ECTS-AP sowie deren intendierte Lernergebnisse 
abbildet. 
 
(2) Teilnehmende, welche keine Prüfung ablegen, erhalten eine 
Teilnahmebestätigung der Universität Klagenfurt (ohne ECTS-AP). 
 

§ 5 Aufbau und Gliederung/Intendierte Lernergebnisse  

 

Lehreinheit 1 UE ECTS-AP 

1. Theoretische Grundlagen 8 1 

 

a. Kommunikationsstrategien im Umgang mit gehörlosen/schwerhörigen Menschen 

 

Intendierte Lernergebnisse 

Die Teilnehmenden sind nach erfolgreicher Absolvierung der Lehreinheit in der Lage, 

•  erfolgreich mit gehörlosen/schwerhörigen Menschen in Kontakt zu treten 

•  effektiv mit Gebärdensprachdolmetscher:innen zu arbeiten 

•  die speziellen Erfordernisse der visuellen Kommunikation zu berücksichtigen 

 

b. Gehörlosenkultur und Gehörlosengemeinschaft 

 

Intendierte Lernergebnisse 

Die Teilnehmenden sind nach erfolgreicher Absolvierung der Lehreinheit in der Lage,  

•  die Merkmale der Gehörlosenkultur zu verstehen  

•  die Verhaltensregeln der Gehörlosenkultur im Umgang miteinander anzuwenden 

•  die Struktur der Gehörlosengemeinschaft wiederzugeben 

•  die wichtigsten Fachbegriffe aus den "Deaf Studies" erklären zu können 

 

c. Grundlagen von Gebärdensprachen 

 

Intendierte Lernergebnisse 

Die Teilnehmenden sind nach erfolgreicher Absolvierung der Lehreinheit in der Lage, 

•  die Grundzüge von Gebärdensprachen wiederzugeben 

•  die manuellen und nichtmanuellen Bausteine einer Gebärde zu erläutern 

•  die Rolle der Ikonizität in Gebärdensprachen zu verstehen 

•  die Verschriftung von Gebärden in Glossenform zu begreifen 
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Gebärdensprachkurs 

Lehreinheit 2 UE ECTS-AP 

2. Basiskommunikation in ÖGS 16 2 

Intendierte Lernergebnisse 

Die Teilnehmenden sind nach erfolgreicher Absolvierung der Lehreinheit in der Lage, 

•  das Fingeralphabet selbst zu verwenden und zu verstehen 

•  jemanden zu begrüßen und sich vorzustellen 

•  Fragen zu personenbezogenen Angaben zu stellen 

•  eine einfache Kommunikation in ÖGS zu führen 

 

Lehreinheit 3 UE ECTS-AP 

3. Fachspezifische Kommunikation in ÖGS und deren Anwendung 16 2 

Intendierte Lernergebnisse 

Die Teilnehmenden sind nach erfolgreicher Absolvierung der Lehreinheit in der Lage, 

•  fachspezifisches Vokabular in ÖGS in diversen beruflichen Kommunikationssituationen effektiv 

anzuwenden 

 

 
 
§ 8 Prüfungsmodalitäten und -anforderungen  

 
Für die Ausstellung eines Zertifikats (§ 4 Abs. 1) ist die aktive Teilnahme am 
theoretischen Teil (Lehreinheit 1) und am Gebärdensprachkurs (Lehreinheit 2 und 3) 
(selbstständiges Erarbeiten von zur Verfügung gestellten Unterlagen und 
selbstständige Aufnahme von kurzen Gebärdensprachvideos) sowie die Absolvierung 
einer Prüfung einzeln und mündlich in Gebärdensprache sowie eine schriftliche 
Prüfung für den theoretischen Teil erforderlich.  
 
  
§ 9 Evaluierung  

Der MC-Kurs ist zu evaluieren, indem das Feedback der Teilnehmenden einzuholen 
ist.  


